
,4n,/sb/o/ Wi Nr se / ru ta /e/2
Nr. lV/5.l73.Wald-Roß l/79
Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes (Bay-
Na6chG); Ausweisüng eines fl ächenhaft en Naturdenkmales
unler der Bezeichnune "Am Vogelsbers in Roßbrunn" in
der Gemarkung Roßbffi------------iJo,o 

n,,,,
des Landratsamtes Würzburg über den Schutz eines Natur-
denkmales in  der  Gcmarkung Roßbrunn.  Gemeinde Wal t l .
büttelbrunn,,unter der Bezeichnung

"Am Vogelsberg in Roßbrunn"
Aufgtund der Art. 9,45 Abs. I Nr. 4 und Art. 37 Abs. 2 Nr.
3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom
21. J|Jli 1913 (GVBI. S. 437, ber. S. 562), zuletzt geändert
durch Art. 63 Abs. 2 Bayerisches Jagdgesetz vom I3. Okto'
ber 1978 (GVBl. S. 678), crlällt das Landratsamt Würzburg
als Untere Naturschutzb€hdrde folgende mit Schreiben der
Regierung von Unterfranken vom 28. 07. 1982 Nr. 820-
863 1.00-4/82 genehmigte

Rechtsverordnung:
$ l

Schutzgegenstand:
(l) Die nachstehend näher beschriebene FIäche wird als Na-

turdenkmal unter der Bezeichnung "Am Vogelberg in
- Roßbrunn" geschützt.

Das flächenhaften Naturdenkmal hat eine Größe von ca.
4,36 ha und umfaßt in der'Gemarkung Roßbrunn eine
Teilfäche der Flurstücknummer I89 und die Flurstücks-
nummern 192,  194,  193,  195,  l l8 ,  159,  160 und e ine
Teilfläche der Flurstückmummer I 13.
Das Naturdenkmal liegt südwestlich des Ortsteiles Roß
brunn der Gemeinde Waldbüttelbrunn

(2) Die Lage des Naturdenkmales und dessen Grenzen sind
in einer Flurkarte M l:2.500 orange eingetragen- Diese
Karte ist B€standteil der Verordnuns.

a z
Schuizzwecr

Der "Vogelsberg in Roßbrunn" ist als fhchenhaftes Natur'
denkmal zu schützbn,.da seine Erhaltung wegen

a) der ökologischen Bedeutung (Kalk-, Trockenrasen mit
geschützten Pflanzenvorkommen wie Orchideen und
einer artenreichen wie typischen Krautschich$ und
der

b) heimatkundlichen Bedeurung {schauplatz der Ent
scheidungsschlacht im preußisch-bayerischen Krieg
1866)

im öffentlichen lnteresse liest.

ö 3
Verböte

( l )Nach Ar t .  9  Abs.  4 BayNatSchG is t  es verboten,  ohne
Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde die ge-
schützte Fläche zu verändern und zu zerstören, insbeson,
dere Eingrilfe vorzunehmen, die zu einer Zerstörung, Be
schädigung oder Umgestaltung dieser Fläche oder ihrer
Bestandteile führen können. Es ist daher im Schutzgebiet
vor  a l lem vcrbotcn:

a) das Gelände innerhalb des gcschritzten Bercichs in Bo-
dengestalt oder Bestand zu verändern, Bodenbestand
tcile abzubauen, Sprengungen oder G rabungcn vorzu-
nehmcn. den Boden umzubrechcn oder zu düngeni

b)  ( icholz .  Baunrgruppen.  Baumc und l lecken odcr  son
strgc lur  das Landschaf tsb i ld  rv ichr igc l .andschaf tsbe
slandlcr lc  zu verandern.  zu bcsc l l tdrgel t  c lder  zu besei
r igr 'n :

cl Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben
oder Teile davon abzupflricken, abzuschneiden oder
abzureilJen;

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen
abzubringen sie zu fangen oder zu töten, oder Puppen,
Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und
Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu be-
schädigen;

el l ' l lanzen oder I lere ernzubnngen:

fl das geschützte Gelände zu verunreinigen, insbesonde-
re dort Abfälle aller Art wegzuwerfen, abzulagem
oder zu verbrennen; (2.8. auch die Ablagerung von
Feldgesteinen);

g) Wege zu verändern oder reue anzuzlegen;

h) Bild-oder Schrifüafeln anzubringen, soweit sie nicht
auf den Schutz des Gebietes hinweisen oder der Wege
bezeichnung dienen;

i ;  Bauwerke a l ler  Ar t ,  auch sowei t  s ie  baurecht l ich n icht
genehmigungspflichtig sind, Zäune und Einfriedun-
gen aller Art und Drahtleitungen zu errichten;

J) zu rerten; .

k) Erholungseinrichtungen zu erstellen, z. B. Aufstellen
von Ruhebänken, Anlage von Grillplätzen, Spielplät-
zen usw.;

l) zu anderen Erholungszwecken als zum Spazierenge.
hen und Wandem zu nutzen.

(2) Es ist äaruberhinaus verboten, das Naturdenkmal in an-
derer Weise zu schädigen, zu stören, zu gefährden oder in
seinem Ausehen zu beeinträchtigen, insbesondere inner
halb der geschtltzten Fläche Fahrzeuge aller Art abzu-
stellen, zu zelten, za lagern, Feuer anzumachen oder zu
unterhalten, Motore laufen zu lassen, zu lärmen, mit H-il-
fe von Geräten Schallzeichen zu geben, Tonüber-
tragungs- und Tonwiedergabegträte zu benutzen oder
ähnliche die Ruhe störende Verrichtungen vorzuneh
men.

$ 4

Ausnahmen

Ausgcnommen von den Verboten des $ 3 sind

L die zur Erhaltung des Naturdenkmales erforderlichen
und von,den Naturschutzbchörden angeordneten
Überwachungs, Schutz und Pf lcgemalJnahmen im ge
setzlich zulässigen Umfang;

2. clie rechtmäßige Ausübung cler Jagd;

3.  d ie ordnungsgenräße forstwi r tschal t l iche Nutzungi

.1. dic Benr.rtzung dcr bestchcndcn Wcgc inr bisherigen Unr
l r  ng.

q 0



$ 5
Genehmigungen

(l) Genehmigungen nach $ 3 Abs. I dieser Verordnung kön.
nen nur fur Maflnahmen erteilt werden, die dem SchLttz,
zweck de-s Naturdenkmales nicht zuwiderlaufen. Sie kön
nen unler Auflagen, unter Bedingungen odcr befristet er
te i l t  we rden.

(2)  Von den Verboten nach Ar t .  9  Abs.4 BayNarSchG und
$ 3 der Verordnung kann gemäß Art.,l9 BayNatSchG in
Einzelfällen Befreiung erteiJt werden. wenn

ä) überwiegenrje (lnindc des allgemeinen Wohls die Be.
freiung erfordem oder

b) die Beachtung der Verbote zu einer offenbar nicht be
absichtigren Härre führen würde und die Abweichung

. mit den öfientlichen Belangen im Sinne das Bay.
NatSchG vereinbar ist.

(3) Die Befreiung kann unter Auflagen, untcr Eedingungen
oder befristet erteilt werden. Zur Gbwährleisrung und Er
füllung dieser Nebenbestimmungen kann eine angemes

'sene Sicherheitsleistung gefordert werden.

(4) Zusüindig zur Enrscheidung über die Gcnchnrigung oder
die Befreiung ist das Landratsamt Würzburg als Untere
Naturschutzbehörde. soweit für die Befreiung nicht nach
Art. 49 Abs. 3 Satz I Halbsatz 2 BayNatschC daa Bayer.
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt

_ fragen als Oberste Naturschutzbehörde zusrändig ist.

$ 6
Anzeigepfhchr

Erhebliche Schäden und Mangel an dem Naturdenkmal
sind von den Eigentümern bzw. Besitzern unverzüglich dem
Landratsamt Würzburg als Unterer Narußchutzbehörde
anzuzeigen {Art. 50 Abs. I BayNatSchG).

Die Anzeige kann gemäß Art. 50 Abs. I Sarz 2 Bay,
NatSchG auch bei der Gemeinde Waldbüttelbrunn abgege,
ben werden. Diese ist verpflichtet, die Anzeige unverzüglich
an das Landratsaml Würzburg - Untere Naturschutzbe,
hörde - weiterzuleiten.

$ 7
Ordnu ngswid rigkeiten

( l )Nach Ar t  i2  Abs.  I  Nr .  2  BayNatSchCi  kann mir  Geld
bullc bis zu lrtnfligtauscnd Deutsche Nfurk belegt wer
den,  $cr  !or l i r r l ich oder  fahr läss ig enlgegen / \ r t .  9  Abs.
4 Bar  Nr tSchG in Vcrb indung mir  g  . l  Abs.  I  und 2 der
\/erordnurrg die gcschiitzte Fläche ohnc (ienchmigung
zersta i r t  oder  verändcr t .

(2)  Nach Ar t .52 Abs.  I  Nr .4 BayNatSchCi  kann mi t  Cie ld
bulle bis zu fLinfzigtausend Deutschc l{ark belegt wer
den.  \ \c f  \orv iu l ich odcr  fahr läss ig den Vcrbrr tcn des $ J
Abs.  I  dcr  \crordnrrn: r  ohr ;c  ( ic l tc l tn t i !Lr l rS /u\ \ rdr ' r l lan
t lc l t .

{ - j }  Nrch , , \ r r  5 l  .Abs.  I  Nr .  ö  tsa!  Nalsch( ;  krnn mir  ( je  ld
bul le  i rL \  ru  lL tn l r ig tausend [ )err rsc l re \ lar l  l ]c legt  wer
dcn.  \ \L ' r  \or \ l t r l ich odcr  fa l t r l i i5s ig ro l lz ichharcn Aut l l
l r c n  r l i t r i t . , \ r l  - 1 ( )  / \ b s .  I  l : h r N u t S c l r ( i  i r r  \ c r h r n r l r r n u  r t i t

$ 5 Abs. -j der Verordnung nicht oder nichr rechtzeitig
oder nicht vollständig nachkommt.

(4) Nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 4 tsayNatSchG kann mit Celd
buße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in beson-
ders schweren Flil len mit Geldbutje bis zu funfzigtausend
Deutsche Mark belegl werden. wcr vorsälzlich oder fahr
lassig entgegen Art. 50 Abs. I EayNatSchc in Verbin
ddng mit $ 6 der Vcrordnung einc dort voqgeschriebene
A nzeige nicht u nverzüglich €rstat(et.

{5 lNach Ar t .  52 Abs.  2 Nr .  7  BayNatSchG kann mi t  Celd-
buße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in beson,
ders schweren Fällcn mit Geldbuße bis zu fünfligtausend
Dcutsche IVark belegt werden. wer vorsätzlich oder fahr-
tlssig Auflagen nach $ 5 Abs. I Satz 2 der Verordnung,
unter denen Cenehmigungen nach $ 5 Abs. I Sarz I der
Verordnung erteilt werden, nicht erfüllt.

16) Daneben können nach Art. 53 Bar NatSchÖ die tlurch
die Ordnungswidrigkeit gewonncnen oder erlangten oder
die zu ihrer tsegehung gebrauchten oder dazu besrimm
ten Gegenstände einschließlich der bei der Ordnungswi
drigkeit verwendeten Verpackungs und Beförderungs-
mittel eingezogen werden. Es könncn auch Gegensrände
eingczogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeir
bclichl. $ 2-l des Geselzes tibcr Orrlrrungs$idrigkr:iren ist
anzuwcnden.

$ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am T'age nach ihrer amrlichen Be
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Wuzburg ill
Kraf t .

Würzburg, den 29. Juli 1982
Landratsamt Würzburg _

gez. Dr. Schreier
Landrat

(s)
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